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Corona bedingt tagt der Landrat aktuell unter besonderen und erschwerten Umständen. Es macht 
deshalb Sinn, bei der Behandlung Prioritäten im Sinne von "Dringend" und "Wichtig" zu beachten. 
Es ist unbestritten, dass persönlich jeder eigene Vorstoss als dringend und wichtig betrachtet wird. 

Die Geschäftsleitung begegnet der aktuell unbefriedigenden Handhabung mit der Erweiterung der 
Sitzungszeiten oder Zusatzsitzungen. Dies ist nicht zielführend. Uns allen ist bewusst, dass mit zu-
nehmender Sitzungsdauer in einer grossen Gruppe das Übertragungs- und Infektionsrisiko steigt. 
Im Sinne des Nachvollzugs von vom Bundesrat erlassenen Bestimmungen, an welche sich alle zu 
orientieren haben, gilt für das Parlament, diese auch für sich angemessen umzusetzen.  

Wir schlagen deshalb vor, dass die Geschäftsleitung folgende Massnahmen prüft und befristet be-
schliesst: 

- In erster Linie werden Geschäfte die als dringend und wichtig erachtet werden (Beschlüsse 
im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren) auf die Traktandenliste gesetzt. 

- Interpellationen werden schriftlich beantwortet; sie werden traktandiert aber im Rat nicht 
behandelt. Ist der Interpellant mit der Antwort nicht zufrieden oder hat er Zusatzfragen, 
kann er dies unter der gleichen Geschäftsnummer schriftlich anmerken. Dies wird so im 
Protokoll vermerkt. 

- Fragestunde: In der Fragestunde werden die Fragen schriftlich beantwortet, aber nicht be-
handelt. Gibt es Zusatzfragen, sind diese schriftlich nachzureichen und werden im Protokoll 
vermerkt.  

- Der Landratspräsident kann grundsätzlich die Redezeit auf 3 Minuten festlegen. Dies gilt 
insbesondere für zweite Wortmeldungen. 

- Die Geschäftsleitung des Landrats und die Landeskanzlei schaffen die Voraussetzungen, 
dass Landratsmitglieder in Quarantäne resp. Isolation an den Sitzungen via Videoübertra-
gung teilnehmen und abstimmen können. 

 


